ANTRAG

der Abgeordneten Martin Hoschützky, Florian Klein (CDU)

und Fraktion

Betr.: Alkoholverbot auf dem Harburger Rathausplatz und entlang der Museumsachse
Nach seiner Neugestaltung hat der Harburger Rathausplatz erheblich an Aufenthaltsqualität gewonnen. Er steht allen Bürgerinnen und Bürgern zum Verweilen offen. Ein Ärgernis ist jedoch der Umstand, dass sich auf dem Platz häufig Personengruppen aufhalten, die durch sozial unangepasste Verhaltensweisen wie verbale Belästigungen, Verschmutzungen, Urinieren und Lärmen auffallen. Dabei ist zumeist ein Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol feststellbar. Um diesen Personengruppen in ihren oft prekären sozialen Lagen neue Lebensperspektiven zu bieten, wurde im September 2010 das niedrigschwellig angelegte Projekt ZuArbeit Harburg gestartet. Da sich aber dieses Projekt bisher als nicht zielführend erwiesen hat und sich in unmittelbarer Nähe des Rathausplatzes eine Spielplatzanlage befindet, erscheint das Aussprechen eines Alkoholverbotes auf dem Platz sinnvoll, um eine hohe Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungskreise zu gewährleisten. 

Gemäß §3, Absatz II, Satz 1 des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen kann die zuständige Behörde in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen durch Gebote und Verbote Anordnung über die Benutzung dieser Anlagen treffen.

Die Bezirksversammlung beschließt:

Die Verwaltung wird gebeten, auf dem Harburger Rathausplatz, dem Max-Schmeling-Park sowie der gesamten Museumsachse im Bereich der ausgewiesenen Grün- und Erholungsanlage,  den Konsum von Alkohol zu verbieten. Zudem wird sie ersucht, Ordnungswidrigkeiten durch eine hohe Präsenz des BOD insbesondere dort konsequent zu ahnden, wo diese sich im Umfeld von Alkohol konsumierenden Personengruppen im öffentlichen Raum häufen.  
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